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Tagesordnung: 
 

Unentgeltliche Übernahme des Anlagevermögens des Forstzweckverbandes 
Ettringen-Rieden durch den Forstzweckverband Vordereifel-Mendig 

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an 
der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben: 

 
Sachverhalt: 
 
Wie von den Verbandsmitgliedern des Forstzweckverbandes Ettringen-Rieden beschlossen, 
erfolgt dessen Auflösung zum 31.12.2024. 
 
Im Anlagevermögen des Zweckverbandes befinden sich derzeit ein Waldarbeiterschutz-
wagen aus dem Jahr 2012 und Helmfunk-/Handfunkanlangen aus dem Jahre 2017. 
Zum 31.12.2024 weist das Anlagevermögen nach erfolgter Abschreibung einen Wert von 
363,76 EUR aus. 
 
Es ist geplant, die Vermögenswerte zum 01.01.2025 unentgeltlich auf den 
Forstzweckverband Vordereifel-Mendig übergehen zu lassen. 
Der Schutzwagen wird bereits durch die Waldarbeiter der Vordereifel genutzt. 
 
 
 
 
Hinweis zur Finanzierung: 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt, die vorhandenen Anlagen des Forstzweckverbandes 
Ettringen-Rieden nach dessen Auflösung unentgeltlich an den Forstzweckverband 
Vordereifel-Mendig zu übergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig     
Zustimmungen    
Ablehnungen     
Stimmenenthaltungen   
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